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Einleitung 

Die Bundesrepublik Deutschland ist durch zahlreiche völkerrechtliche 
Verträge an die Rechtsprechung internationaler Gerichtshöfe gebunden. 
Nicht zuletzt deswegen besteht auch ein Interesse an dem Schutz dieser 
Rechtspflege. Für die innerstaatliche Rechtspflege erfüllen die 
§§ 153 ff. StGB diese Aufgabe. Demgegenüber sind Falschaussagen, die 
vor ausländischen oder internationalen Gerichten getätigt wurden, grund-
sätzlich nur strafbar, wenn ein Gesetz oder ein ratifizierter völker-
rechtlicher Vertrag dies ausdrücklich vorsieht.1 Daher gilt allgemein, dass 
staatliche Interessen ausländischer Hoheitsträger vom Schutzbereich 
deutscher Straftatbestände nicht erfasst werden, weil sie in der Regel eng 
mit den Eigenarten der jeweiligen nationalen Rechtsordnung verbunden 
sind.2 Infolgedessen sind die Aussagedelikte und Eidesverletzungen 
lediglich auf das deutsche Recht ausgerichtet. Hinzu kommt, dass es nicht 
dem einzelnen Richter überlassen bleiben kann zu entscheiden, ob die 
ausländische Rechtspflege den Schutz durch das Strafrecht verdient.3 
Darüber hinaus geht es den Menschen beim Strafrecht als Kernbereich 
staatlicher Souveränität nicht um die Ausgestaltung, sondern um die 
Beschränkung ihrer Freiheit. Daher vertrauen sie eher ihrer eigenen, über 
Jahrhunderte gewachsenen Rechtsordnung und stehen den Euro-
päisierungs- sowie Internationalisierungsprozessen misstrauisch gegen-
über, was psychologisch durchaus nachvollziehbar ist.4 Strafrecht kann 
aber heute nicht mehr nur in nationalen Grenzen gedacht werden, sondern 
wird mitbestimmt und geprägt durch internationale Übereinkommen.5 
Diese sog. Europäisierung und Internationalisierung des Strafrechts6 führt 
jedoch auch zu dogmatischen Schwierigkeiten und zum Verlust der 
Rechtsklarheit. 

____________________ 

1  Lackner/Kühl, Vor § 153 Rn 2; Schönke/Schröder-Eser, Vorbem. §§ 3-9 
Rn 39. 

2  Oehler, Internationales Strafrecht, Rn 233 und 778; ders. JR 1980, 485. 
3  Schröder JZ 1968, 241, 244. 
4  Vgl. Zöller, in: 54. BG, 129, 143 f. 
5 Zieschang NJW 1999, 105. 
6  Vgl. Hirsch ZStW 116 (2004), 833 ff. 
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Die Einführung des § 162 I StGB soll dem entgegenwirken. Errichten 
die Nationalstaaten einen internationalen Gerichtshof, sollten sie auch für 
dessen Funktionsfähigkeit Sorge zu tragen haben. Insbesondere die Bun-
desrepublik Deutschland steht hier angesichts ihrer Geschichte in einer 
besonderen Verantwortung. Dennoch kann bereits aus Kapazitätsgründen 
und unter Beachtung des völkerrechtlichen Nichteinmischungsgebots 
nicht jede vor internationalen Gerichten begangene Falschaussage von 
deutschen Gerichten verfolgt werden. Vor diesem Hintergrund geht es der 
Sache nach um die Beantwortung folgender Fragen: Ob und inwiefern 
können die vor internationalen Gerichten getätigten Falschaussagen durch 
die deutsche Justiz verfolgt werden? Sagt etwa ein Amerikaner vor dem 
EuGH in Luxemburg aus, stellt sich die Frage, inwiefern dessen Falsch-
aussage auch nach deutschem Recht strafbar ist. In einem Raum der Frei-
heit, der Sicherheit und des Rechts (vgl. Art. 3 II EUV) sollte dies in ei-
nem rechtsstaatlichen Sinne geregelt sein. Was passiert weiterhin nach 
deutschem Recht, wenn etwa ein Ausländer als Zeuge vor einem UN-Ad-
hoc-Tribunal im Ausland falsch aussagt? Schließlich werden vor diesen 
Tribunalen schwerste Verbrechen angeklagt, welche die internationale 
Gemeinschaft als solche berühren. Um die Glaubwürdigkeit eines solchen 
Verfahrens und der in ihm verwendeten Beweismittel sicherzustellen, 
müssen ernsthafte Strafandrohungen für Falschaussagen folgen. Sagt des 
Weiteren etwa eine Ausländerin vor dem IStGH fahrlässig falsch aus, 
stellt sich ebenfalls die Frage, ob dies nach deutschem Recht strafbar sein 
sollte, da die Bundesrepublik Deutschland eines der wenigen Länder ist, 
welches die fahrlässige Begehungsweise überhaupt unter Strafe stellt (vgl. 
§ 161 StGB). Wie sind schließlich die dadurch auftretenden Konflikte vor 
dem Hintergrund der allgemeinen Völkerrechtsfreundlichkeit des Grund-
gesetzes, aber auch des völkerrechtlich anerkannten Nichteinmischungs-
grundsatzes und der Souveränität der Nationalstaaten zu lösen? Auf diese 
Fragen wird in der vorliegenden Arbeit versucht, eine Antwort zu finden. 

Die folgende Abhandlung zeigt zunächst in einem ersten Teil die Ent-
stehung des § 162 I StGB und den Kern der Neuregelung auf. Obwohl 
diese Bestimmung durch das Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlus-
ses des Rates der Europäischen Union zur Bekämpfung der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern und der Kinderpornographie vom 30.10.20087 in 
das StGB aufgenommen wurde, ergab sich eine unmittelbare Verpflich-
tung zu dieser Erweiterung nicht aus dem Rahmenbeschluss selbst. Der 

____________________ 

7 BGBl. I 2008 S. 2149 f. 
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Gesetzgeber hat diesen nur zum Anlass genommen, dem sich aus 
Art. 70 IV a i.V.m. I a des Römischen Statuts des Internationalen Strafge-
richtshofs8 ergebenden Umsetzungsbedarf im Hinblick auf die Aussagede-
likte Rechnung zu tragen.9 Jedoch beschränkt sich der § 162 I StGB nicht 
nur auf den Internationalen Strafgerichtshof, wie man vermuten könnte, 
sondern bezieht auch andere internationale Gerichte ein, die durch einen 
für die Bundesrepublik Deutschland verbindlichen Rechtsakt errichtet 
worden sind. Aus diesem Grund soll die Reichweite der Norm aufgezeigt 
und verdeutlicht werden. In Anbetracht dessen wird außerdem der Frage 
nachgegangen, ob und inwiefern die (internationale) Rechtspflege über-
haupt schützenswert ist. Von besonderem Interesse ist zudem die rechtli-
che Einordnung des § 162 I StGB. 

Vor dem Hintergrund der Reichweite der Norm widmet sich ein zweiter 
Teil den für diese Arbeit relevanten völkerrechtlichen Vorgaben sowie 
den Grundprinzipien des deutschen Strafanwendungsrechts, um sodann 
das Augenmerk auf das Verhältnis des § 162 I StGB zu den §§ 3 ff. StGB 
sowie den daraus resultierenden Problemen zu richten. Da es sich bei der 
Norm um eine sog. Sammelnorm handelt, findet zur Vereinfachung der 
Darstellung im Folgenden eine Vierteilung des Anwendungsbereichs des 
§ 162 I StGB statt. 

In einem dritten Teil der Untersuchung wird daher auf Falschaussagen 
vor den Gerichten der EU, insbesondere dem EuGH, eingegangen. Ange-
sichts der Tatsache, dass sich der § 162 I StGB nur dann als sachlich über-
zeugend darstellt, wenn er mit EU-Recht vereinbar ist, wird u.a. der Frage 
nachgegangen, ob die EU selbst konkrete Straftatbestände zum Schutz ih-
rer Rechtspflege erlassen kann. Sollte diese Möglichkeit nach Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon im Jahre 2009, etwa durch EU-Verordnung, 
bestehen, würde diese existierende nationale Normen wie den deutschen 
§ 162 I StGB verdrängen, da sie ohne nationalen Umsetzungsakt unmit-
telbar anwendbar wäre. Im Anschluss daran wird vor dem Hintergrund der 
rechtlichen Situation des Schutzes der Rechtspflege der Unionsgerichte 
vor Einführung des § 162 I StGB die neue Rechtslage mit den aus der Ein-
führung des § 162 I StGB verbundenen Problemen diskutiert. Dabei wird 
speziell die Art und Weise der Umsetzung durch den Gesetzgeber hinter-
fragt. Von besonderem Interesse ist hierbei die dogmatische Einordnung 
der Norm und deren Zusammenspiel mit den §§ 3 ff. StGB. 

____________________ 

8 BGBl. II 2000 S. 1393. 
9 Vgl. BT-Drs. 16/3439, S. 7. 
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Im Anschluss daran wird in einem vierten Teil die Rechtslage von 
Falschaussagen vor dem Internationalen Strafgerichtshof untersucht. Da-
bei wird zunächst das Augenmerk auf das Verhältnis von Völkerrecht und 
nationalem Recht gerichtet. Sodann wird anhand von Beispielsfällen die 
relativ weite Ausdehnung des Schutzbereichs der Aussagedelikte durch 
die Einführung des § 162 I StGB verbunden mit dem Zusammenspiel der 
§§ 3 ff. StGB aufgezeigt. Von Interesse ist hierbei insbesondere die Aus-
dehnung vor dem Hintergrund der Souveränität der Nationalstaaten und 
des völkerrechtlichen Nichteinmischungsgrundsatzes. 

In einem fünften Teil wird aufgezeigt, ob und inwiefern die Rechtspfle-
ge des Europäischen Gerichtshofs für Menschrechte in den Schutzbereich 
der Aussagedelikte (§§ 153 ff. StGB) miteinbezogen werden kann. 

Anschließend wird in einem sechsten Teil darauf eingegangen, was sich 
durch die Einführung des § 162 I StGB in Bezug auf die Strafbarkeit von 
Falschaussagen vor den weiteren internationalen Gerichten, die durch ei-
nen für die Bundesrepublik Deutschland verbindlichen Rechtsakt errichtet 
worden sind, verändert hat. Dabei wird der Blick insbesondere auf Falsch-
aussagen zu Lasten der UN-Ad-hoc-Tribunale, des Internationalen Ge-
richtshofs und der hybriden Tribunale gerichtet. 

Nachdem in einem siebten Teil eine Gesamtbetrachtung der Rechtslage 
für Falschaussagen vor den verschiedenen internationalen Gerichten statt-
gefunden hat, wird in einem achten Teil auf der Grundlage der aufgezeig-
ten Unstimmigkeiten des § 162 I StGB mit dem Strafanwendungsrecht der 
§§ 3 ff. StGB, den daraus resultierenden Defiziten des geltenden Rechts 
und den europa- sowie völkerrechtlichen Vorgaben ein eigener Gesetzes-
vorschlag für eine Reform des § 162 StGB und der Einführung eines 
§ 6 a StGB in Bezug auf die Gerichte der EU entwickelt. Aufgrund der 
unterschiedlichen Vorgaben wird hierbei zwischen den Gerichten der EU, 
des IStGH und den weiteren internationalen Gerichten, die durch einen für 
die Bundesrepublik Deutschland verbindlichen Rechtsakt errichtet worden 
sind, differenziert. 


